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Noch merkwürdiger ist, dass das Capitulare Italicum Karls (a. 801)23 
zusammen mit dem vorangehenden Capitulare Pippins (Pippini Italiae 
regis capitulare Papiense [a. 787])24 unter fortlaufender Nummerierung 
in der Abteilung Pippins aufgezeichnet ist. Münsch erklärt, „die kon-
tinuierliche Zählung ist durch die Sammlungscharakter bedingt und 
nicht ungewöhnlich“25, aber die Capitulatio des Liber legum scheint 
klar anzuerkennen, dass es sich ursprünglich um getrennte Texte ge-
handelt hat26, was weitere Überlegungen und Erklärungen erfordert.

In diesem Beitrag wird versucht, die angesprochenen Fragen zu 
klären, indem die visuellen Elemente der Handschriften, die den Li-
ber legum überliefern, analysiert und der Entstehungsprozess seiner 
„Kapitulariensammlung“ untersucht werden. Um das Verständnis der 
folgenden Argumentation zu erleichtern, möchte ich die Schlussfolge-
rungen hier vorab zusammenfassen: 

1) Der Kompilator der „Kapitulariensammlung“ des Liber legum hat 
sein Werk in zwei Teilen angelegt, wobei ein Abschnitt aus Texten von 
Karl / Pippin und ein Abschnitt aus Texten von Ludwig / Lothar be-
stand, und es ist unwahrscheinlich, dass Texte Ludwigs später entfernt 
wurden.

2) Der Autor der Capitulatio der „Kapitulariensammlung“ des Liber 
legum, der diese als ein dreiteiliges Werk präsentiert, ist eine andere 
Person als der Kompilator ihres Hauptteils27.

23)  MGH Capit. 1 Nr. 98 (S. 204–206).
24)  MGH Capit. 1 Nr. 94 (S. 198–200).
25)  Münsch, Liber legum (wie Anm. 8) S. 247 Anm. 232.
26)  Der Wortlaut des Kapitels, mit dem die Admonitio beginnt, lautet in der Ca-

pitulatio: XXVIII Epistola domni Karoli de æcclesiasticis ordinibus et […], und die 
Epistola Karls (Nr. 97) ist als XXII Epistola domni Karoli ad omnes generaliter, ut 
[…] rubriziert, vgl. Münsch, Liber legum (wie Anm. 8) S. 228 und 229. Der An-
fangsteil des Capitulare Italicum Karls ist als XV Prelocutio domni Karoli de capitulis 
subiectis präsentiert, vgl. ebd. S. 243.

27)  Eine Reihe der Studien von Mischke gehen in eine ähnliche Richtung, ob-
wohl sich ihre Schlussfolgerungen im Detail etwas von meinen unterscheiden. Vgl. 
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